
       Anlage 

       z. AV d. JM vom 23. Januar 2015 

       (1454 - I. 153) 

 

Aufbewahrungsliste (§ 9 Gewahrsamssachenanweisung) 

 

Zu erfassen sind: 

 

1. 

Laufende Nummer 

2. 

Tag der Annahmeanordnung 

3. 

Geschäftszeichen 

4. 

Bezeichnung des Gegenstandes (der Urkunde) 

5. 

Wert des Gegenstandes, bei Sparbüchern: Bestand zum Zeitpunkt der Annahme 

6. 

Tag der Herausgabeanordnung 

7. 

Bezeichnung des Empfängers 

8. 

Bezeichnung des herausgegebenen Gegenstandes (der herausgegebenen Urkunde) 

9. 

Laufende Nummer des herausgegebenen Gegenstandes 

10. 

Tag der Herausgabe 

11. 

Bemerkungen 

 

 


